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Diese Vorlage ist Beratungsgrundlage zu 

 TOP  der Sitzung der Verkehrskommission am  

 TOP  7 der Sitzung der Strukturkommission am 15.06.2015  

 TOP 11 der Sitzung des Regionalrates am 22.06.2015 

Beschlussvorschlag 

Der vom Kabinett beschlossene Entwurf des Abfallwirtschaftsplanes NRW, 

Teilplan Siedlungsabfälle wird zur Kenntnis genommen. 

für die Verkehrskommission: 

 Zustimmung     Kenntnisnahme 

für die Strukturkommission:  

 Zustimmung     Kenntnisnahme 

für den Regionalrat:  

 Zustimmung     Kenntnisnahme 
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Anlage 

Abfallwirtschaftsplan NRW, Teilplan Siedlungsabfälle 

Sachstand 

 

Der neue Abfallwirtschaftsplan für Siedlungsabfälle wurde in einem offenen und trans-

parenten Verfahren im Dialog mit allen Beteiligten erarbeitet. Im Rahmen des Beteili-

gungsverfahrens bestand Gelegenheit, Anregungen und Bedenken zu äußern und  

Änderungsvorschläge zu machen.  

Insgesamt sind rund 170 Stellungnahmen von Kommunen, Abfallentsorgungsverbän-

den, kommunalen, gemischtwirtschaftlichen und privaten Entsorgungsunternehmen, 

einschlägigen Verbänden, Arbeits- bzw. Interessengemeinschaften sowie Bürgerinnen 

und Bürgern eingegangen. Es wurden alle Stellungnahmen ausgewertet, bewertet und 

abgewogen. Der Entwurf des Abfallwirtschaftsplans ist auf dieser Grundlage überar-

beitet worden. 

Der vom Kabinett am 21.04.2015 beschlossene überarbeitete Entwurf des Abfallwirt-

schaftsplans und die Zusammenfassende Umwelterklärung zur Strategischen Umwelt-

prüfung wurden an die Mitglieder der Ausschüsse für Klimaschutz, Umwelt, Natur-

schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, für Kommunalpolitik sowie für Wirt-

schaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk zwecks Herstellung des Beneh-

mens gemäß § 17 Abs. 1 Landesabfallgesetz (LAbfG) weitergeleitet.  

Der Entwurf des Abfallwirtschaftsplans und die Zusammenfassende Umwelterklärung 

zur Strategischen Umweltprüfung stehen auf der Internetseite des MKULNV zum Her-

unterladen zur Verfügung: 

https://www.umwelt.nrw.de/umweltschutz-umweltwirtschaft/umwelt-wirtschaft-und-

ressourcenschutz/abfall-und-kreislaufwirtschaft/abfallwirtschaftsplanung/ 

 

Die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens vorgetragenen Anregungen und Bedenken 

konzentrieren sich im Wesentlichen auf das Kapitel 2 (Ziele der Abfallwirtschaftspla-

nung), das Kapitel 4 (Ziele der Siedlungsabfallwirtschaft) und das Kapitel 10 (Schluss-

folgerungen zur Entsorgungssicherheit) des Entwurfs des Abfallwirtschaftsplans. Sie 

beziehen sich insbesondere auf folgende Themenschwerpunkte: 

- Grundsätze der Autarkie und Nähe (Kapitel 2.2) 

- Entsorgungsregionen (Kapitel 2.3) 

- Getrennte Erfassung und Verwertung von Bioabfällen  

(Kapitel 4.2.1, 4.2.2, neu: Kapitel 5) 

- Kapazitätsanpassungen (Kapitel 10, neu: Kapitel 0) 
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- Abfallimporte (Kapitel 10, neu: Kapitel 0) 

- Deponien (Kapitel 10, neu: Kapitel 0) 

Die Änderungen, die der Abfallwirtschaftsplan erfahren hat, betreffen daher im Wesent-

lichen die o. g. Kapitel.  

Angesichts einer durch Entsorgungssicherheit geprägten Ausgangssituation wird mit 

dem neuen Abfallwirtschaftsplan das Ziel einer regionalen Entsorgungsautarkie ver-

folgt. Der Grundsatz der Entsorgungsautarkie hat dabei Vorrang vor dem Grundsatz 

der Nähe. Dies entspricht den Regelungen des geltenden Abfallwirtschaftsplans, so 

dass keine grundsätzlichen Veränderungen zu erwarten sind. Der europarechtliche 

Grundsatz der Entsorgungsautarkie gilt für Abfälle zur Beseitigung und für gemischte 

Siedlungsabfälle (ASN 20 03 01) zur Verwertung. Kommunale Kooperationen mit be-

nachbarten Bundesländern, z. B. im Bereich der Bioabfallverwertung, werden somit 

nicht ausgeschlossen.  

Das Instrument der Entsorgungsregionen wird beibehalten. Der Zuschnitt der Entsor-

gungsregionen wurde auf der Grundlage der im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 

geäußerten Anregungen und Bedenken modifiziert.  

Die Leit- und Zielwerte für die getrennte Erfassung von Bio- und Grünabfällen sind un-

verändert beibehalten worden. Es wurde klargestellt, dass eine verstärkte Biogas-

nutzung bei der Verwertung von Bio- und Grünabfällen als erklärtes Ziel, nicht jedoch 

als strikte Vorgabe zu betrachten ist. 

Konkrete Vorgaben zur Kapazitätsanpassung werden im Abfallwirtschaftsplan nicht 

gemacht. 

Der Import von Siedlungsabfällen aus dem Ausland stellt keine langfristig tragfähige 

Lösung zum Umgang mit Kapazitäten dar, die zur Behandlung von Abfällen, die den 

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern überlassen werden, nicht mehr benötigt wer-

den. Mit Blick auf Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die ihre Abfälle noch in er-

heblichem Umfang klimaschädlich deponieren, soll der Import von Siedlungsabfällen 

für eine Übergangszeit nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Insbesondere im Hinblick auf Deponien ist eine Klarstellung erfolgt, dass die Aussagen 

des Abfallwirtschaftsplans sich ausschließlich auf Abfälle beziehen, die den öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgern überlassen werden. Abfälle zur Beseitigung aus ande-

ren Herkunftsbereichen, die von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern nach 

§ 20 Abs. 2 KrWG von ihrer Entsorgungspflicht ausgeschlossen wurden, sowie Abfälle, 

die auf Deponien verwertet werden, sind nicht Gegenstand eines Abfallwirtschaftsplans 

für Siedlungsabfälle bzw. überlassene Abfälle.  

Das Kapitel 4 Ziele der Siedlungsabfallwirtschaft wurde folgendermaßen unterteilt: 

- Kapitel 4 Förderung der Abfallvermeidung 
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- Kapitel 5 Getrennte Erfassung und Verwertung von Bio- und Grünabfällen - Stärkung 

einer konsequenten Kreislaufwirtschaft 

- Kapitel 6 Beitrag der Siedlungsabfallwirtschaft zum Klima- und Ressourcenschutz 

Das neue Kapitel 9 Siedlungsabfallmengen und Entsorgung (vorher Kapitel 7) wurde 

um ein Unterkapitel 9.2.3 „Verwertungsquote“ ergänzt. 

Das Kapitel 10 „Fazit zur Entsorgungssicherheit“ wurde umbenannt in Kapitel 0 „Kern-

aussagen und Zusammenfassung“ und den Kapiteln 1 bis 11 vorangestellt. 












